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Weinimporteur, Eolle; Th. Schuler, Weinhändler, Schwyz; Direktor Schwarz,
Verband ostschweizerischer landwirtschaftlicher Genossenschaften, Winterthur ;
Begierungsrat Eud. Streuli, Zürich, und Staatsrat Troillet, Sitten.

Als II. Sektionschef der Generalstabsabteilung wird gewählt: Major Charles
Rathgeb, von Wallisellen und Les EauxVives, Ingenieur in Genf.

Die Regierung der Dominikanischen Eepublik hat dem am 28. September
1936 zum schweizerischen Konsul in Ciudad Trujillo ernannten Herrn Frédéric
Schad, von Zürich, das Exequatur erteilt.

Dem Rücktrittsgesuch des Herrn alt Nationalrat Dr. G. Spahn als Mit-
glied und Vorsitzender der schweizerischen Delegationen der badisch-schweize-
rischen Komm issi on für den Ausbau des Eheins zwischen Basel und Bodensee
und der Kommission für die Bodenseeregulierung wird unter Verdankung der
geleisteten Dienste entsprochen.

Als Vorsitzender der schweizerischen Delegation der badisch-schweize-
rischen Kommission für den l Ausbau des Eheins zwischen Basel und Bodensee
wird gewählt : Herr Nationalrat Emil Keller, Regierungsrat in Aarau, Mitglied
dieser Delegation.

48

#ST# Bekanntmachungen von Departementen
und andern Verwaltungsstellen des Bundes.

Wiedereröffnung des Zollamtes St. Moritz.
Über die nächste Wintersaison wird das Gepäckzollamt St. Moritz

(Engadin) vom 15. Dezember 1936 bis 10. März 1937 geöffnet sein.
Während dieses Zeitraumes können aus dem Auslande nach St. Moritz

bestimmte Sendungen von Reiseeffekten, Umzugs-, Aussteuer- und Erb-
schaftsgut im Transit zur Zollbehandlung nach genannter Empfangsstation
abgefertigt werden.

B e r n , den 17. November 1936.
48 Eidgenössische Oberzolldirektion.
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Wiedereröffnung des Zollamtes Zermatt für die Abfertigung von
Reisendengepäck.

Vom 15. Dezember 1936 bis 28. Februar 1937 wird das Gepäck-
zollamt im Bahnhof Zermatt wieder geöffnet sein.

Während dieses Zeitraumes können aus dem Auslande mit Bestimmung
nach Zermatt eingehende Sendungen von Reiseeffekten (einschliesslich der
zum persönlichen Gebrauche der Reisenden dienenden Sportartikel), sowie
Umzugs-, Aussteuer- und Erbschaftsgut an der Grenze zum Transit nach
genannter Empfangsstation angemeldet werden.

B e r n , den 17. November 1936.
48 Eidgenössische Oberzolldirektion.

#ST# Wettbewerb- und Stellenausschreibungen, sowie Anzeigen,

Verschollenheitsruf.
Das Bezirksgericht St. Gallen, 2. Abteilung, hat mit Beschluss vom

19. November 1936 die Einleitung des Verschollenerklärungsverfahrens
angeordnet über Johann Benedikt Fisch, geboren 26. Januar 1861, von
Muolen, Kanton St. Gallen, ledig, Sohn des Joh. Benedikt Fisch und der
Anastasia geborene Blessing. Der Genannte ist im Jahre 1887 nach Nord-
amerika ausgewandert, daselbst zunächst wohnhaft gewesen in Milwaukee
und spater, vermutlieh 1913 oder 1914, nach Kalifornien übersiedelt,
seit zirka 30 Jahren nachrichtenlos abwesend.

Jedermann, der über dessen Verbleib Auskunft geben kann, wird bie-
mit aufgefordert, sich beim Bezirksgerichtspräsidium St. Gallen zu melden,
ansonst nach Ablauf eines Jahres seit dieser Auskündung die Verschollen-
erklärung ausgesprochen wird. (2.).

St. G a l l e n , den 25. November 1936.

43 Bezirksgerichtskanzlei St. Gallen.

Neue Ausgabe der Bundesverfassung.
Die unterzeichnete Verwaltung hat eine neue Ausgabe der Bundes-

verfassung mit den bis zum I.Februar 1936 erfolgten Abänderungen heraus-
gegeben. Sie enthält überdies einen geschichtlichen Überblick über die
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